
2. Erfahrungsbericht BEM (1/2)

Herr K., ledig, 50 Jahre alt, ist an Depressionen 

erkrankt und war langjährig alkoholabhängig. 

Nach einem qualifizierten Entzug konnte er 

nach 10monatiger Arbeitsunfähigkeit eine 

stufenweise Wiedereingliederung (SWE) in dem 

mittelständischen Unternehmen beginnen. 

Während der SWE bekam er eine Einladung zu 

einem BEM.

Mit dem Betriebsrat suchte er den IFD auf und 

bat um Unterstützung in diesem Verfahren. Da 

es in der Vergangenheit zu Fehlverhalten durch 

Alkoholkonsum kam und diese auch abgemahnt 

waren, sah er seinen Arbeitsplatz als gefährdet 

an. Demzufolge sah er nervös und unsicher dem 

Gespräch entgegen.

Am BEM-Gespräch nahmen der Vorgesetzte, 

eine Protokollantin, der Betriebsrat, der BEM-

Berechtigte und ein Mitarbeiter des IFD teil. 

Es konnte wohlwollend überzeugt werden, 

dass Herr K. nun „trocken“ ist und ihm ein 

zuverlässiges Unterstützersystem hilfreich 

zur Seite steht. Angesichts der Vorgeschichte 

wurde im Gespräch vereinbart, dass Herr K. 

mit weniger Verantwortung betraut wird, das 

Entgelt entsprechend zurückgestuft wird, 

aber der Arbeitsplatz in der Firma gesichert 

bleibt. Außerdem wurde erreicht, dass nach 

„Bewährung“ und bleibender Stabilität wieder 

mehr Verantwortung zugeteilt werde, die auch 

entsprechend honoriert würde.

Herr K. konnte nach der SWE wieder 

vollumfänglich arbeiten, seine Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Er 

besucht regelmäßig eine Selbsthilfegruppe und 

ist mit dem Ergebnis, nicht gekündigt worden zu 

sein und eine weitere Chance erhalten zu haben, 

sehr zufrieden.



2. Erfahrungsbericht BEM (2/2)

Innerhalb eines Jahres konnte mit medizinscher und therapeutischer Unterstützung, sowie einer 
Selbsthilfegruppe, dem Betriebsrat und IFD folgendes erreicht werden:

Qualifizierter Entzug • körperliche und seelische Stabilität

Selbsthilfegruppe
• zukünftige Stabilisierungshilfe,
• sozialer Anschluss und Austausch

Stufenweise Wiedereingliederung • 1. Schritt zurück ins Arbeitsleben

BEM • Erhalt des Arbeitsplatzes

Vollzeitlich arbeiten
• Lebensunterhalt kann wieder selbst
• bestritten werden


